
 

Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Wirtschaftsförderung 

Weihnachtsmarkt 
Zufahrtsschutz Neumarkt 

 

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende des Neumarktes, 
 
auch in diesem Jahr soll wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt „Advent auf dem Neumarkt“ stattfinden. Zur Gewähr-
leistung der Sicherheit der Besuchenden, der Anliegerinnen und Anlieger sowie der Geschäfte, Gastronomien und Hotels, 
sind entsprechende Zufahrtsschutzmaßnahmen erforderlich. Diese umfassen im Zeitraum vom 26. November 2025 bis zum 
4. Januar 2026 die Sperrung der in der beigefügten Skizze vermerkten Straßen- und Wegeverbindungen zum Neumarkt für 
Kraftfahrzeuge aller Art. Auch zwischen dem 18. und 25. November 2025 sowie voraussichtlich ab dem 5. Januar 2026 ist, 
aufgrund der Auf- bzw. Abbauarbeiten der Zufahrtsschutzelemente, mit Einschränkungen zu rechnen. 
 
Um Ihnen dennoch in dringenden Fällen die Zufahrt zu Ihren Wohn- und Gewerbeeinheiten zu gewährleisten, wird vom 26. 
November 2025 bis zum 4. Januar 2026 in der marktfreien Zeit täglich von 23 bis 10 Uhr (Details siehe unten) das Ein- und 
Ausfahren von und zum Neumarkt über unsere kontrollierte Zufahrt am Georg-Treu-Platz möglich sein. Während der o. g. 
Auf- und Abbauzeiten ist die Erreichbarkeit mindestens über den Georg-Treu-Platz im gesamten Tageszeitraum gewährleis-
tet. Die Tiefgaragen der Neumarktquartiere bleiben während der gesamten Sperrdauer erreichbar. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
zufahrtsschutz-weihnachtsmaerkte@dresden.de 
 
 
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Amt für Wirtschaftsförderung 
 

Übersicht Freigabezeiten Bereich Neumarkt 

 26.11.2025 – 23.12.2025: Zufahrt möglich täglich von 23:00 bis 10:00 Uhr  
 24.12.2025 – 26.12.2025: Zufahrt ganztägig möglich 
 27.12.2025 – 04.01.2026: Zufahrt möglich täglich von 23:00 bis 10:00 Uhr mit folgenden Ausnahmen:  

o 31.12.2025: Zufahrt möglich bis 10:00 Uhr, danach bis Tagesende geschlossen 
o 01.01.2026: Zufahrt ganztägig möglich ab 06:00 Uhr 
o 04.01.2026: Zufahrt möglich bis 10:00 Uhr und ab 21:00 Uhr 
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Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein  
Formular eingereicht werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, E-Mails an die  
Landeshauptstadt Dresden mit einem S/MIME-Zertifikat zu verschlüsseln oder mit  
DE-Mail sichere E-Mails zu senden. Weitere Informationen hierzu stehen unter  
www.dresden.de/kontakt. 
Dieses Informationsmaterial ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt  
Dresden. Es darf nicht zur Wahlwerbung benutzt werden. Parteien können es jedoch 
zur Unterrichtung ihrer Mitglieder verwenden. 
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